
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/9/22 1Ob722/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1954

Norm

AußStrG §16 BIII2e

VerwalterG allg

Rechtssatz

Die Frage, ob die ö6entliche Verwaltung einer Aktiengesellschaft als Einzelkaufmann in der Abteilung A des

Handelsregisters einzutragen ist, betrifft nur eine rechtliche Beurteilung der unteren Instanzen.
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